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RS OGH 1982/4/27 5StR94/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.04.1982

Norm

StGB §3

Rechtssatz

Der Angegri3ene darf grundsätzlich das für ihn erreichbare Abwehrmittel wählen, das eine sofortige und endgültige

Beseitigung der Gefahr erwarten läßt; er ist nicht genötigt, auf die Anwendung weniger gefährlicher

Verteidigungsmittel zurückzugreifen, wenn deren Wirkung für die Abwehr zweifelhaft ist.

Veröff: NStZ 1982,285
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